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§ 15 Aufwand für Verpflegung

Die Kosten für den zusätzlichen Verpflegungsaufwand (wie 
Mittagstisch) werden gesondert nach Inanspruchnahme 
berechnet.  

§ 16 Datenschutz 

1. Personenbezogene Angaben, die im Zusammenhang mit 
der Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in der 
Einrichtung erhoben oder verwendet werden, unterliegen 
den Bestimmungen des Datenschutzes. Der Träger 
gewährleistet die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Vorschriften. 

2. Eine Datenübermittlung an Personen oder Stellen 
außerhalb der Einrichtung ist nur zulässig, wenn eine 
gesetzliche Übermittlungsbefugnis oder eine freiwillige 
schriftliche und zweckbestimmte Einwilligungserklärung der 
Personensorgeberechtigten vorliegt. 

§ 17  Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2011 in Kraft.  

Lauchringen, den 02.12.2010 

gez.  

Thomas Schäuble Bürgermeister  

Hinweis:  

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 


